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Ausstandsqesuch oeqen das Zürcher Oberoericht

Sehr geehrter Hen Präsident

Sehr geehrte Obenichterinnen und Obenichter

Sehr geehrte Damen und Henen

lm Strafverfahren G8220109-L am Einzelgericht des Bezirksgerichts Zürich

in Sachen

St .tsrnwrltlchdt Zorich.Llmm.t, Büro &1, Unt. Nr. 2021l1dx0898,

Staufractrerslr. 55, Postfacfi, 8036 Zürich,

Anklägerin

gegen

geboren von

Beschuldigter

verteidigt durch Rechtsanwalt Dr. Andreas Noll, Basleradvokaten, Falken-

str. 3. 4001 Basel

G82201O+L/BGAO
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stellte die Verteidigung mit Eingabe vom 7. Dezemb er 2022 die folgenden Anträge

(act. 23):

1 , wlrd hiermit un-

Sobald gegen Herm ein Schuldspruch gefällt wird (vgl. Beru-

fungsenmeldung gemäss Antrag Zifi. 1) oder die Staatsanwaltchafl ge-

gen ein freisprechendes Urleil Berufung anmeldet, sei das vorliegende

Ausstandsbegehren gegen das Zürcher Obergericht - tnsbesondere

gegen Obergerichtsvizepräsident Andreas Flury, die Obenichterinnen

Andrea Meier und Catherine Genrig sowie Gerichtsschreiberin Dania

Tagmann - wegen institutioneller B€fangenheit ans Obergerichl !Yea-

terzuleiten."

Gestütä auf das E6uchen der Verteidigung senden wir lhnen in der Beilage eine

Kopie des genannten Schreibens der Verteidigung vom 7. Dezem&r 2O22

(act. 23)

Freundliche Grüsse

BEZIRKSGERICHT ZÜRICH
10. Abteilung - Einzelgericht
Bezirksrichter:

Beilage: erwähnt

betreffend Nötigung , Eineprache g.gsn den Sfatb€fehl der Staatsan-

walEcheft Zä?ich-Limmat Büro B-l vom 11. August 2022

Für den Fall eines Schuldspruchs von Herm

widerruflich Berufung angem€ldet.

Die Hauptverhandlung im obgenannten Verfahren fand am 'l 1. Januar 2023 statt.

lm Anschluss an die Urteilseröffnung meldete die Verteidigung mündlich Berufung

an und ersuchte das Gericht erneut, das bereits schriftlich gestellte Ausstandsbe-

gehren gegen das Obergericht Zürich an dieses weiterzuleiten (vgl. Prot,).
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